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3.1 Zielsetzung, Anwendungs-
bereich und Begriffs-
bestimmungen

Die Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

(GefStoffV) beginnt in den ersten beiden Abschnitten

wie die bisherigen Verordnungen mit dem Inverkehr-

bringen von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen,

die die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt ge-

fährden können. Sie erwähnt dabei ausdrücklich auch

die Biozid-Produkte, die zwar im Gartenbau und in der

Landwirtschaft zum Einsatz kommen, aber in der Her-

stellung durch ihre chemischen Bestandteile durchaus

Gefährdungen für die vorgenannten Schutzgüter dar-

stellen. Dies ist insofern von Bedeutung, als hiermit

deutlich gemacht wird, dass die ersten und auch ein-

zigen Informationen zu den Gefährdungen durch sei-

ne chemischen Stoffe oder Zubereitungen nur der In-

verkehrbringer machen kann. 

Inverkehrbringer können sein: Hersteller, Zwischen-

händler oder Händler, bei dem die Verwender ihre ge-

fährlichen Stoffe kaufen, oder auch der nachgeschal-

tete Anwender, wie er in der REACH-Verordnung be-

schrieben ist. Auch Maschinenhersteller, die mit Ge-

fahrstoffen gefüllte Bauteile lediglich der Maschine

beistellen oder auch einbauen, können Inverkehrbrin-

ger sein. Diesen Personenkreis trifft die besondere

Verpflichtung, alle ihm bekannten Gefahren seiner

von ihm in Verkehr gebrachten chemischen Zuberei-

tungen und Stoffe durch ausreichende Kennzeichnung

und entsprechende Dokumentation bekannt zu ma-

chen. Außer ihm kann keiner die Gefährdungen ohne

erheblichen Aufwand kurzfristig ermitteln. 

Abschnitt 1 

GefStoffV

Inverkehrbringer

kann sein …
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Der Inverkehrbringer hat also die Verpflichtung, den

entsprechenden Hersteller z. B. auch außerhalb Euro-

pas aufzufordern, entsprechende Angaben zu ma-

chen. Macht dieser sie nicht, muss der Inverkehrbrin-

ger diese Zubereitungen selbst untersuchen (lassen)

und die Gefährdungen entsprechend dem Untersu-

chungsergebnis ermitteln und kennzeichnen. Hierzu

gehört auch die Erstellung eines Sicherheitsdatenblat-

tes (SDB), das bei der ersten Lieferung mit ausgeliefert

werden muss. Das SDB muss in sich schlüssig sein, da

der Anwender anderenfalls keine vernünftige Gefähr-

dungsanalyse und keine Betriebsanweisung für die Tä-

tigkeiten mit gefährlichen Stoffen erstellen kann. 

Die Anforderungen an das Sicherheitsdatenblatt sind

in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Ver-

ordnung) festgelegt, weswegen bereits vor Jahren die

diesbezüglichen Regelungen aus der Gefahrstoffver-

ordnung genommen wurden. 

In der neuen Gefahrstoffverordnung wurde jetzt auch

der § 2 „Bezugnahme zu EG-Richtlinien“ ersatzlos ge-

strichen, ebenso wie der ehemalige Anhang I „In Be-

zug genommene Richtlinien der Europäischen Ge-

meinschaft“. In beiden Teilen waren keine techni-

schen Regelungen enthalten.

Im §§  11  AAbbss..  11 wurde die Zielsetzung der Verordnung

neu aufgenommen. Durch Regelungen zur Stoffinfor-

mation, durch Schutzmaßnahmen und/oder durch

Herstellungs- oder Verwendungsbeschränkungen sol-

len der Mensch und die Umwelt geschützt werden. Die

damit auch offizielle Wiederaufnahme des Umwelt-

schutzes als Ziel der Verordnung, der in der Gefahr-

stoffverordnung 2005 zu formulieren vergessen wor-

den war, wird ausdrücklich begrüßt.

Informationspflicht

des Inverkehr-

bringers

§ 1 GefStoffV:

Zielsetzung und An-

wendungsbereich
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In AAbbss..  22 wird der Anwendungsbereich der gesamten

Verordnung in allgemeiner Formulierung beschrieben

ebenso wie die Abgrenzung beim Inverkehrbringern

von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der Biostoff-

verordnung und den Einschluss der Biozid-Produkte

und -Wirkstoffe im Sinne des Chemikaliengesetzes. 

In diesem Absatz ist auch einer der wenigen Hinweise

auf die Existenz der EG-GHS-Verordnung zu finden,

nämlich, dass durch sie die Zubereitungsrichtlinie (RL

1999/45/EG) geändert wurde.

In AAbbss..  33 wird der zu schützende Personenkreis fest-

gelegt. Danach werden alle Personen erfasst, die

• Tätigkeiten mit gefährlichen Stoffen ausüben,

• solche Tätigkeiten ausüben, bei denen gefährliche

Stoffe freigesetzt werden können,

• von freigesetzten gefährlichen Stoffen als unmittel-

barer Folge von Tätigkeiten mit gefährlichen Stoffen

gefährdet werden können, ohne selbst diese Tätig-

keiten auszuüben. 

In diesem Absatz wird auch deutlicher als bisher fest-

gelegt, dass die Vorschriften der Gefahrstoffverord-

nung für alle Tätigkeiten im Rahmen von Beförde-

rungsvorgängen angewendet werden müssen, wäh-

rend für den reinen Transportvorgang das Gefahrgut-

transportrecht gilt. Die Konsequenz ist, dass auch

Spediteure der Gefahrstoffverordnung unterliegen,

d. h. Betriebsanweisungen zu erstellen oder Unterwei-

sung gegen Unterschrift durchzuführen haben etc. 

In AAbbss..  44 werden weitere Abgrenzungen getroffen.

Dies geschieht deshalb, weil z. B. im Zusammenwir-

ken mit anderen zusätzlichen Gefährdungen mit einer

Anwendungsbereich

Klarstellung zum

Transport von 

Gefahrgut

Abgrenzungen
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Gefahrenerhöhung zu rechnen ist. Daher sind die

bergbaulichen Sicherheitsanforderungen anders als

die entsprechenden Anforderungen in der Industrie.

Die Verordnung gilt nicht in Haushalten, sofern nichts

anderes ausdrücklich in der Verordnung bestimmt

wird, wie beispielsweise im Absatz 4 des Anhangs II

Nr. 5. In diesem Absatz wird der Einbau von Dämm-

stoffen mit bestimmten künstlichen Mineralfasern, z. B.

bei der Wärme- und Schalldämmung in Bauwerken,

einschließlich technischer Isolierungen verboten. Mit

dieser Festlegung sollen sowohl die Heimwerker als

auch spätere Arbeiter bei Abriss- oder Sanierungsar-

beiten geschützt werden.

Der ehemalige §§  22 „Bezugnahme auf EG-Richtlinien“

wurde ebenso gestrichen wie der Anhang I, den er in

die Gefahrstoffverordnung 2005 eingebunden hatte.

Der Bezug zu den dort bislang genannten Richtlinien

ist nach wie vor in den Paragraphen direkt durch Nen-

nung bei den betreffenden Stellen erhalten geblieben.

Der neue §§  22 übernimmt im AAbbss..  11 sinngemäß die De-

finition des Begriffs „Gefahrstoffe“ aus dem § 19 Abs. 2

Nr. 1 bis 4 des Chemikaliengesetzes (ohne dies wie

bisher explizit zu betonen), die weitgehend mit der

Definition des Begriffs „gefährlicher chemischer Ar-

beitsstoff“ in der Richtlinie 98/24/EG übereinstimmt.

Eine weitere Konkretisierung erfolgt in der TRGS 001.

Darin werden die Begriffe „gefährlicher Stoff“ und „Ge-

fahrstoff“ in dem Arbeitsbegriff „Gefahrstoff“ zu-

sammengefasst, ohne auf die beiden vorgenannten

Begriffe vollständig zu verzichten. Damit soll ausge-

drückt werden, dass dieselben Gefahren von einem

eingestuften, gekennzeichneten und möglicherweise

verpackten Stoff ausgehen, wie von einem bei einer

Bearbeitung entstehenden Gefahrstoff.

Gültigkeit in 

Haushalten

§ 2 GefStoffV:

Begriffsbestim-

mungen
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Die Begriffe „Gemisch“ und „Zubereitung“ wurden bei-
de im Referentenentwurf 2010 verwendet. In der Ge-
fahrstoffverordnung wird der in der EG-GHS-Verord-
nung gebrauchte Begriff „Gemisch“ allerdings nicht 
mehr verwendet. Stattdessen wird im Abs. 2 erstmalig 
der Bezug des Begriffes „Zubereitung“ zur REACH-Ver-
ordnung hergestellt. Wenn die anstehende Anpassung 
der REACH-Verordnung an die EG-GHS-Verordnung 
abgeschlossen und verkündet ist, wird der Wechsel zu 
dem Begriff der EG-GHS leichter fallen bzw. unver-
meidbar sein.

Abs. 3 defi niert „krebserzeugend“, „erbgutverän-
dernd“ und „fruchtbarkeitsgefährdend“ gemäß den 
einschlägigen EG-Richtlinien im Hinblick auf den drit-
ten und vierten Abschnitt der Verordnung. Die Eigen-
schaften lassen sich über ein Rechenmodell oder über 
die Langzeitbeobachtung ermitteln. 

Die im Rahmen der Defi nition der CMR-Stoffe erwähn-
ten Konzentrationen bei Zubereitungen waren in der 
bisherigen Verordnung ausschließlich auf die Zuberei-
tungsrichtlinie bezogen. Jetzt wird hier auch die EG-
GHS-Verordnung genannt, in der für Gemische eine 
Übergangszeit bis zum 01.06.2015 eingeräumt wird, in 
der die Einstufung und Kennzeichnung entweder nach 
der Zubereitungsrichtlinie oder nach der EG-GHS-Ver-
ordnung erfolgen kann. 

Im Rahmen der im Juli 2013 veröffentlichten Revision 
der Gefahrstoffverordnung wurde in den Begriffsbe-
stimmungen ein neuer Absatz eingefügt, in dem der 
Erweiterung der Gefahrstoffverordnung auf Tätigkei-
ten mit organischen Peroxiden Rechnung getragen 
wird. Dadurch verschieben sich die Nummern der fol-
genden zehn Absätze des Paragraphen 2. 

Der neue Begriff 

„Gemisch“ wird 

gemieden

Tätigkeiten mit 

organischen 

Peroxiden
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Im neuen Abs. 4 werden organische Peroxide als Ho-
mologe des Wasserstoffperoxids defi niert, bei denen 
ein oder mehrere Wasserstoffatome durch organische 
Gruppen ersetzt wurden. Die ehemals geplante Erwei-
terung auf Tätigkeiten mit Explosivstoffen und pyro-
technischen Gegenständen wurde vom Bundesrat ge-
stoppt, da die erforderlichen Schutzmaßnahmen im 
Sprengstoffgesetz bzw. diesem zugeordneten Regelun-
gen in ausreichendem Umfang geregelt sind. Sollte 
hier Handlungsbedarf bestehen, so müssen die ent-
sprechenden Änderungen in diesen Regelwerken 
durchgeführt werden.

Abs. 5 defi niert den Begriff „Tätigkeit“ nach Artikel 2 
Buchstabe c) der EG-Richtlinie 98/24/EG und ent-
spricht inhaltlich weitestgehend dem § 3 Abs. 3 der 
bisherigen Verordnung. Der Begriff „Tätigkeiten“ be-
deutet, dass aktiv Gefahrstoffe verwendet werden bzw. 
bei Ausübung der Tätigkeit frei werden. Eine aus-
schließliche Exposition unterliegt damit eindeutig 
nicht der Gefahrstoffverordnung. Die in der Defi nition 
gewählten Beispiele sind neu formuliert worden und 
zeugen von Schwierigkeiten bei der Anwendung der 
bisherigen Beispiele. So entfällt berechtigterweise das 
Beispiel „Beförderung“, da diese durch das Gefahrgut-
recht geregelt ist, während die dazu notwendigen Tä-
tigkeiten, beispielsweise Ab- und Umfüllungen oder 
Lagerungen, ohnehin genannt sind. Neu ist hingegen 
der Hinweis, dass die innerbetrieblichen Beförderun-
gen sehr wohl unter die Gefahrstoffverordnung fallen, 
denn diese sind nicht im Gefahrgutrecht eingeschlos-
sen.

Abs. 6 defi niert den Begriff „Lagern“ entsprechend § 3 
Abs. 4 der bisherigen Verordnung. 

Organische Peroxide

Tätigkeit anstelle 

von Umgang

Lagen
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Abs. 7 befasst sich mit den Begriffen „Beschäftigte“ 
und „Arbeitgeber“ und bestimmt, welche Personen 
den „Beschäftigten“ gleichzustellen sind, beispielswei-
se Schüler, Studenten, Heimarbeiter u. a. Zur Klarstel-
lung wird darauf hingewiesen, dass dem Arbeitgeber 
auch ein Unternehmer ohne Beschäftigte oder ein Auf-
traggeber und Zwischenmeister im Sinne des Heimar-
beitsgesetzes gleichzusetzen ist.

Die Absätze 8 und 9 defi nieren die Begriffe „Arbeits-
platzgrenzwert“ und „biologischer Grenzwert“ und ori-
entieren sich dabei weitgehend an den Defi nitionen 
gemäß Artikel 2 Buchstabe d) und e) der Richtlinie 
98/24/EG und des § 3 Abs. 5 und 6 der bestehenden 
Verordnung. Die EG-Defi nitionen der genannten Be-
griffe mussten im Wortlaut an die Grenzwertdefi nitio-
nen der deutschen MAK-Kommission und des Aus-
schusses für Gefahrstoffe angepasst werden.

Beide Grenzwerte wurden jetzt in der Gefahrstoffver-
ordnung präziser als in der Vergangenheit defi niert: 
Die Grenzwerte geben jetzt an, bis zu welcher Konzen-
tration eines Stoffes akute oder chronische schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Beschäftigten 
im Allgemeinen nicht zu erwarten sind, während es 
bislang exakt die Konzentrationen waren, bei denen 
keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten waren.

Im Abs. 10 wird für den Begriff „explosionsfähig“ wie 
im § 3 Abs. 9 der bisherigen Verordnung eine zweifa-
che Defi nition gegeben: zum einen, wenn durch Zünd-
quellen in Anwesenheit oder auch in Abwesenheit 
von Luft Druckwellen erzeugt werden, oder zum ande-
ren, wenn in Anwesenheit von Luft eine sich selbsttä-
tig fortpfl anzende Flammenausbreitung stattfi ndet. In 
der Betriebssicherheitsverordnung sind nur Regelun-

Beschäftigte und 

Arbeigeber

Arbeitsplatzgrenz-

wert und biologi-

scher Grenzwert

Explosionsfähig



3.1 Seite 8

Zielsetzung, Anwendungs-
bereich und Begriffs-

bestimmungen

gen für den zweiten Fall, die sogenannten explosions-
fähigen Atmosphären enthalten, in denen es zu Ver-
brennungsvorgängen kommen kann.

In Abs. 11 hat es keine inhaltliche Änderung gegeben. 
Die Begriffe „explosionsfähiges Gemisch“, „gefährli-
ches explosionsfähiges Gemisch“ und „explosionsfä-
hige Atmosphäre werden weiter so defi niert wie im     
§ 3 Abs. 8 der bisherigen Verordnung.

In Abs. 12 wird der Begriff „Stand der Technik“ wie in 
der bisherigen Gefahrstoffverordnung defi niert.

In Abs. 13 wird erstmalig der Begriff „fachkundig“ in 
einer allgemeinen Form so defi niert, wie es in einer 
Verordnung möglich ist. Unverbindlichkeiten, wie sie 
im Referentenentwurf 2010 noch vorhanden waren 
und in der Anhörung von den beteiligten Kreisen kriti-
siert wurden, sind fallen gelassen worden. Eine Kon-
kretisierung für spezielle Regelungszusammenhänge 
wird im Technischen Regelwerk erfolgen bzw. ist dort 
bereits erfolgt. 

Grundsätzlich ist zwischen den Begriffen „Fachkunde“ 
und „Sachkunde“ zu unterscheiden, wobei der letzte 
Begriff erstmalig im Abs. 14 defi niert wird. Sachkunde 
kann nur in einem behördlich anerkannten Sachkun-
delehrgang durch erfolgreiches Bestehen der ab-
schließenden Prüfung erworben werden. Außer durch 
Abschluss eines anerkannten Sachkundelehrgangs 
kann sachkundig ferner sein, wer über eine von der 
zuständigen Behörde als gleichwertig anerkannte oder 
in dieser Verordnung als gleichwertig bestimmte Qua-
lifi kation verfügt. 

Stand der Technik

Fachkunde

Sachkunde
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